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müssen. Die Landcswirtschaftskommisjionen sind gewissermaßen die obere In
stanz über die Bezirkswirtschaftskommissionen, die am Sitz der

Bezirkshauptmannschaft errichtet werden sollen und ebenso paritätisch zusammen
gesetzt sind. Wie für die Landeskommissionen das Statut der niederösterreichischen
Kommission als Musterstatut ausgearbeitet wird, so soll auch für die Bezirks
wirtschaftskommissionen ein Musterstatut ausgearbeitet werden. Den Bauern-,
Arbeiter- und Soldatenräten wird es auch gelingen, gegen die Bczirkshauptleute,
die sich heute noch als Diktatoren über die Bevölkerung fühlen, aufzukommen und
dieses Stück mittelalterlicher Einrichtung zu beseitigen und an seine Stelle eine
wirkliche Selbstverwaltung der Bevölkerung zu setzen.

In weiterer Konsequenz dieser Bezirkswirtschaftskommissionen sollen auch
Gemeindewirtschaftskommissionen am Sitze jeder Ortschaft er
richtet werden, die mit Hilfe der Ortsbehörden im Ernährungsvwnst bei der B e-
k ä m p f u n g des Schleichhandels, bei der Aufbringung und Ver

teilung des Kontingents mitzuwirken haben. Die Ansätze hiezu sind in
Niederösterreich und Oberösterreich bereits durchgeführt. Aus den anderen Ländern
sind mir die genauen Berichte nicht bekannt, es dürften aber auch dort schon An
sätze einer solchen Ernährungswirtschaft vorhanden sein.

Das wäre ein wichtiges und notwendiges Gebiet, dem sich die Arbeiterräte
werden widmen müssen, weil ich weiß, daß die Bevölkerung den Arbeiterräten
gerade auf dem Gebiet der Ernährung und der Bewirtschaftung der Ernährungs
mittel das größte Vertrauen entgegenbringt und in die Arbeiterräte die grötzte
Hoffnung setzt. Es muß aber, wenn in den Ländern, Bezirken und Gemeinden
sulche Kommissionen eingesetzt werden und die Arbeiterräte hier zur Mitwirkung
berufen sind, auch darangegangen werden, im Reiche eine solche R e i ch s w i r t-

schaftskommission einzusetzen, die im Staatsamt für Bolksernährung
im Interesse der.Konsumenten und auch der Produzenten wirkt, weil den Staats
ämtern nicht die Möglichkeit gegeben ist, mit der Bevölkerung, seien es nun
Produzenten oder Konsumenten, in solchen Kontakt zu treten und weil hier eben
falls der schematisierende Bürokratismus, der so viel verschuldet hat, paralysiert
werden muß durch die Vertreter der Bevölkerung, ob es nun Konsumenten oder

Produzenten sind."

Die von I a n e c e k eingebrachte und von der Reichskonferenz ge

billigte Resolution, die die Arbeitexräte im Staat, Land und Gemeinde be
auftragt, sofort Ernährungsausschüsse zu wählen und im Reich,
in den Ländern und in den Bezirken Wirtschaftsko mmissionen zu
errichten, umschreibt die konkreten Aufgaben folgend:

Die Unterstützung der Behörden bei der Kontrolle der
Produktion, der Verteilung auf Märkten, in Geschäften, auf der Eisenbahn
und auf allen anderen Verkehrswegen. Die Kontrolle der Durchfüh
rung der Vorschriften, die von Aemtern und Behörden erlassen werden.

Die paritätische Vertretung der Arbciterräte und Sol
daten räte bei den Sprengelkommissionen der Ernte 1919.

Kontroll eder Preiserstellung und Teilnahme an den Preis
prüfungskommissionen und Kontrolle der Einhaltung der vor

geschriebenen Preise.
Ab spcrrungs maßregeln einzelner Bezirke und Länder sind soweit

als möglich zu verhindern.

Einsichtnahme in. die BedarfSzahlen der einzelnen Ernäh
rungsgebiete, damit von den Ernährungsausschüssen festgestellt werden kann,
welche Lebensmittel anderen Gebieten zur Verfügung gestellt werden und ein
geführt werden müssen.

Alle Aktionen der Arbeiterschaft in den einzelnen Betrieben,
um eine bessere Lebensmittelversorgung zu erzielen, müssen mit dem Ernährungs
ausschuß des Bezirkes durchgeführt werden. Vor allem können die Arbeiter eines
Betriebes, der Waren erzeugt, die sich für Kompensationsgeschäfte be
sonders eignen, diese Kompensationsgeschäfte nur unter Zustimmung des Er
nährungsausschusses des Bezirkes durchführen, damit der Vorteil dieser Aktion allen
arbeitenden Menschen zugute kommt.


